
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             
 

 
 

Bodenwert: 520.000 €
Ertragswert: 1.200.000 €
Vergleichsfaktorwert: 1.460.000 €

Verkehrswert/Wohn- & Nutzfläche: 918 €/m²
Verkehrswert/Miete 15,8
Verkehrswert/Grundstücksfläche: 1.718 €/m²

Verkehrswert: 1.225.000 €
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1 Vorbemerkungen 
 
Auftraggeber: Bank AG, Herr Anlage 

Auftragseingangsdatum:  06.12.2006 

Gutachterliche Leistung: Verkehrswert (§ 194 BauGB) 

Anlass der  
Gutachtenerstellung: 
 

Beleihung 
 

Wertermittlungsstichtag: 
 

12.12.2006 
 
 
 

Eigentümer: lt. vorliegendem Kaufvertrag: 
 

·  Martin Laufen 
·  Lars Laufen 
·  Günther Gehen  
·  Dr. Fiona Fahren  
·  Dr. Klaus Stehen 
·  Sigbert Sitzen  
·  Lars Liegen 
·  Sebastian Schlafen 
·  Walter Wachen  
·  Susi Hüpfen 

 
als GbR 
 

Tag der Ortsbesichtigung: 12.12.2006 
 

Teilnehmer am  
Ortstermin: 

Eine Mitarbeiterin der Immobilienverwaltung GmbH, 
 
eine technische Mitarbeiterin des Sachverständigen und der unterzeichnende 
Sachverständige selbst. 
 

Was besichtigt werden 
konnte: 
 

Wohnungen: 1 
Dach: ja 
Keller: ja 

 
Das Gebäude war zum Besichtigungszeitpunkt bewohnt und demzufolge 
vollständig möbliert. Die Besichtigung bezieht sich daher auf die sichtbaren 
Gebäudeteile. Verdeckte Schäden können nicht ausgeschlossen werden, sind 
aber nach Auskunft der Hausverwaltung nicht vorhanden. 
 
Insoweit wurde ein der besichtigten Wohnung und den Angaben der 
Hausverwaltung entsprechender Zustand und Ausstattungsstandard unterstellt. 
 

Gutachtenerstellung unter  
Mitwirkung von: 
 

einer technischen Mitarbeiterin des Sachverständigen. 
 
Das Gutachten wurde unter meiner Leitung und vollständigen Verantwortung 
erstellt. 
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Leistungsabgrenzung: Baumängel und -schäden: Diese werden nur soweit erfasst, wie sie für die 
Ermittlung des Verkehrswertes nötig sind. Es wurden keine zerstörenden 
Untersuchungen durchgeführt, berücksichtigt werden nur sichtbare, nicht 
verdeckte Mängel. Insofern stellt dieses Gutachten kein abschließendes 
Gutachten über bauliche Mängel und Schäden dar. 
 
Baubeschreibung: Es werden nur offensichtliche und vorherrschende Merkmale 
aufgezählt, soweit sie ohne Zerstörung erkennbar sind; Angaben über nicht 
sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen, 
Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen 
Ausführung im Baujahr. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile, Anlagen, 
Ausstattungen und Installationen wurde nicht geprüft; im Gutachten wird die 
Funktionsfähigkeit unterstellt. 
 
 
 
Schädlinge und Schadstoffe: Untersuchungen auf pflanzliche und tierische 
Schädlinge sowie über gesundheitsschädigende Baumaterialien (z.B. 
Holzschutzmittel) sowie Altlasten im Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes 
wurden nicht durchgeführt. 
 
Baugrund: Eine lageübliche Baugrundsituation ist insoweit berücksichtigt, wie 
sie in die Bodenrichtwerte eingeflossen ist. Darüber hinausgehende vertiefende 
Untersuchungen und Nachforschungen wurden nicht angestellt. 
 
Bauordnungsrecht: Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage der 
tatsächlich bestehenden Gebäude durchgeführt. Die Übereinstimmung der 
baulichen Anlagen und Nutzungen mit dem Bauordnungsrecht und 
Baugenehmigungen wird vorausgesetzt. 
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2 Grundstücks- und Gebäudebeschreibung 

2.1 Lage 
Ort und Einwohnerzahl: 
 

Berlin, ca. 3,4 Mio. Einwohner; Stadtbezirk Tempelhof-Schöneberg; Ortsteil 
Schöneberg 
 

erweiterter Stadtkern 

Entfernung zu Geschäften des täglichen Bedarfs: fußläufig 

innerörtliche Lage: 
 

Entfernung zu öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus + S- und U-Bahn): fußläufig 
 

Lagequalität  
(gemäß Mietenspiegel): 
 

Wohnlage: gut Geschäftslage: einfach 

 Die Lage in Schöneberg, in unmittelbarer Nähe zum Tollen Platz in einer sehr 
ruhigen Seitenstraße ist sehr stark gesucht. Es handelt sich um eine 
gutbürgerliche Wohnlage von Berlin.  
 

Art der Bebauung und 
Nutzung in der Straße: 
 

vorwiegend wohnbauliche Nutzung; in den Erdgeschossen und teilweise in 
den Obergeschossen auch gewerbliche Nutzung; geschlossene,                          
i.d.R. 3-6-geschossige Bauweise 
 

Immissionen: normal durch Straßenverkehr 
 

2.2 Erschließung 
Straßenart: 
 

Wohnstraße 

Straßenausbau: 
 

voll ausgebaut; Fahrbahn asphaltiert; Gehwege beidseitig vorhanden, befestigt 
mit Betonverbundsteinen, Gehwegplatten und Kleinpflaster 
 

Versorgungsanschlüsse 
und Abwasserbeseitigung: 
 

elektrischer Strom; Gas; Wasser aus öffentlicher Versorgung; Kanalanschluss 
 

Grenzverhältnisse, 
nachbarliche  
Gemeinsamkeiten: 
 

mehrseitige Grenzbebauung des Gebäudes 
 

Baugrund, Grundwasser  
(soweit ersichtlich): 

gewachsener, normal tragfähiger Baugrund; keine Grundwasserschäden 

 

2.3 Grund und Boden 
Grundbuch: Grundbuch von  Blatt lfd. Nr. 
 Berlin-Schöneberg  5000 1 
     
Kataster: Gemarkung Flur Flurstück Fläche 
 Berlin-Schöneberg 1 900 713 m² 
    
Grundstückszuschnitt: unregelmäßig, etwa trapezförmig 
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2.4 Rechtliche Gegebenheiten (wertbeeinflussende Rechte und Belastungen) 

2.4.1 Privatrechtliche Situation 
Grundbuchlich gesicherte  
Belastungen: 
 

Eintragungen in Abteilung II des Grundbuchs: 
 
·  keine Eintragungen 
 
Quelle: Kaufvertrag vom 28.07.2006 
 
(Hinweis: Schuldverhältnisse in Abteilung III des Grundbuchs werden bei der Ermittlung eines 
Verkehrswertes nicht berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass ggf. bestehende 
Schulden bei Beleihung, Verkauf o. Ä. sachgerecht berücksichtigt werden.) 
 
Das Objekt ist vollständig vermietet. Details finden sich in den Erläuterungen 
zum Ertragswertverfahren. 
 
Alle Einheiten sind vermietet. Informationen über Mietrückstände in Höhe von 
200,00 € wurden dem Sachverständigen von der Hausverwaltung mitgeteilt. 
Lt. Hausverwaltung handelt es sich aber dabei um Unstimmigkeiten bei der 
Übergabe von der Vorverwaltung und nicht um Rückstände, die auf Mängel in 
den Wohnungen zurückzuführen sind.  
 

Vermietungssituation: 
 

Quelle: Hausverwaltung 
 

Nicht eingetragene Rechte 
und Lasten: 
 

Sonstige nicht grundbuchlich eingetragene Lasten (z. B. begünstigende) 
Rechte sowie besondere Wohnungs- und Mietbindungen sind nicht vorhanden. 
 

 Quelle: Hausverwaltung  
 

Bodenordnungsverfahren: 
 

Das Grundstück ist zum Wertermittlungsstichtag in kein 
Bodenordnungsverfahren einbezogen. 
 
Quelle: Telefonische Auskunft, Frau Strand, Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, 11.12.2006 
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2.4.2 Öffentlich-rechtliche Situation 

2.4.2.1 Bauplanungsrecht 
Darstellungen im  
Flächennutzungsplan: 
 

Wohnbaufläche 

Bauplanungsrechtliche 
Situation: 
 

Für den Bereich des Bewertungsobjektes trifft der Baunutzungsplan von 1960 
in Verbindung mit der Berliner Bauordnung von 1958 und in Verbindung mit 
den förmlich festgesetzten Fluchtlinien als qualifizierter Bebauungsplan 
folgende Festsetzungen: 
 

Fläche = Allgemeines Wohngebiet der Baustufe IV/3, geschlossene 
Bauweise 

GRZ = 0,3 (Grundflächenzahl) 
GFZ = 1,2 (Geschossflächenzahl) 

 

v. Feldmann schreibt in v. Feldmann, Knuth: Berliner Planungsrecht, 
Grundeigentum-Verlag GmbH, Berlin, 1998, Seite 33: 
 

„Mangels gesetzlicher Begrenzung der Geltungsdauer des übergeleiteten 
Rechts stellt sich für den Baunutzungsplan die Frage des gesetzlich nicht 
geregelten Außerkrafttretens wegen faktischer Bedeutungslosigkeit.  
Nach feststehender Rechtsprechung (BVerwG, Urteil v. 5.8.1983 – 4C 96.79) 
tritt eine bauplanerische Festsetzung wegen Funktionslosigkeit außer Kraft, 
wenn die Verhältnisse, auf die sie sich bezieht, in der tatsächlichen 
Entwicklung einen Zustand erreicht haben, der eine Verwirklichung der 
Festsetzung auf unabsehbare Zeit ausschließt. Dabei muss als weitere 
Voraussetzung eine bestimmte Offenkundigkeit des Zustands hinzukommen.“  
 
Dies ist für den Bereich des Bewertungsobjektes der Fall. Niemand kann 
ernsthaft daran glauben, dass die Festsetzungen des Baunutzungsplanes mit 
einer maximalen Geschosszahl von 4 und einer GRZ von 0,3 in Zukunft noch 
erreicht werden können, zumal auch nach Gültigkeit des Baunutzungsplanes 
weitere, die geplante bauliche Ausnutzbarkeit weit übersteigende Bauvorhaben 
genehmigt und ausgeführt wurden (so hätte der Ausbau des Dachgeschosses 
nicht genehmigt werden dürfen). Zudem wird ein solches Gebäude immer 
wieder „aufgefrischt“, so dass ein Ende der Standdauer nicht absehbar ist. Es 
ist daher davon auszugehen, dass die bauliche Überausnutzung auf Dauer 
erhalten werden kann, da sich das Bewertungsobjekt nahtlos in die Umgebung 
einfügt und der ortsüblichen Bauweise entspricht. Somit wird in diesem Fall 
der nutzungsentsprechende Bodenwert basierend auf dem tatsächlichen Maß 
der baulichen Nutzung im Ertragswertverfahren angesetzt (vgl. auch 
Sprengnetter, Hans Otto: Handbuch Grundstücksbewertung, 
Loseblattsammlung, Wertermittlungsforum, Sinzig, 2006, Bd. V, Seite 5/3/4/2). 
 

Weitere Satzungen und 
Baugebote: 
 

Das Grundstück liegt im Bereich einer Erhaltungssatzung im Sinne des § 172 
BauGB. Demnach sind alle Veränderungen anzeigepflichtig.  
 

Es liegen keine Sanierungssatzungen im Sinne der §§ 136ff., keine 
städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen im Sinne der §§ 165ff. und keine 
städtebaulichen Gebote im Sinne der §§ 175-179 BauGB vor. 
 

Entwicklungszustand  
(Grundstücksqualität): 

baureifes Land 

 Quelle: Telefonische Auskunft, Frau Strand, Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, 11.12.2006 
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2.4.2.2 Erschließungsbeitragssituation 
 
Beitrags- und Abgaben-
situation: 
 

Auskünfte zur Erschließungsbeitragssituation wurden aus Zeitgründen nicht 
eingeholt. Es wird davon ausgegangen, dass das Grundstück beitrags- und 
abgabenfrei ist.  

2.4.2.3 Sonstige öffentlich-rechtliche Festsetzungen 
Baulasten: 
 

Das Baulastenverzeichnis wurde nicht eingesehen. Es wird von Lastenfreiheit 
ausgegangen.  
 

Denkmalschutz: 
 

Das Grundstück ist nicht in der Denkmalliste Berlins eingetragen, es besteht 
jedoch Umgebungsschutz, da sich in der Beilagenstraße 1 ein Baudenkmal 
befindet. Dieses ist mit der Nr. 11111 als „Landhaus von 1712“ in der Liste 
eingetragen. Da dies die Nutzung des Bewertungsobjekts nicht beeinträchtigt, 
liegt keine Wertrelevanz vor.  
 
Quelle: www.stadtentwicklung.berlin.de/Geodaten/Karten-online 
 

Naturschutz: 
 

Es sind keine über die generell geltende Baumschutzverordnung 
hinausgehenden naturschutzrechtlichen Festsetzungen getroffen worden. 
 
Quelle: www.stadtentwicklung.berlin.de/Geodaten/Karten-online 
 

Wasserschutz: Das Bewertungsobjekt liegt nicht in einer Trinkwasserschutzzone. 
 
Quelle: www.stadtentwicklung.berlin.de/Geodaten/Karten-online 

 

2.4.2.4 Bodenbelastung 
Bodenbelastung: Auskünfte aus dem Altlastenkataster der zuständigen Unteren 

Bodenschutzbehörde wurden aus Zeitgründen nicht eingeholt.  
 
Es ergaben sich während der Ortsbesichtigung keine Hinweise auf schädliche 
Bodenveränderungen (Kontaminationen).  
 
Es wird von Lastenfreiheit ausgegangen. 
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2.5 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 
 
Gebäudetyp: Mehrfamilienhaus mit vier Vollgeschossen, bestehend aus: Vorderhaus, 

Seitenflügel, Quergebäude; voll unterkellert, ausgebautes Dachgeschoss; im 
Erdgeschoss des Vorderhauses auch gewerbliche Nutzung 
 

Baujahr:  um 1900 (laut sachverständiger Schätzung) 

Modernisierung: innerhalb der letzten 15 Jahre (laut sachverständiger Schätzung) 

Bauweise: massiv mit Holzbalkendecken 

Dach: Dachform: Berliner Dach 

Deckung: (Dachpapp-)Schindeln und Dachpappe 

Konstruktion: Holz 

Isolierung: nein 
   

Fassade: Bossenputz, Ziegel-Mauerwerk, Stuck, Wärmedämmfassade (Rückseite), geputzt 
und gestrichen 
 

Fenster: teilweise Doppelkastenfenster  

teilweise Kunststofffenster mit Isolierverglasung 

teilweise Rollläden 

   
Keller :  Boden: Estrich 

Sanitärbereich  
(in der besichtigten 
Einheit): 

Objektart Bauweise Qualität 
Fliesen türzargenhoch mittel 

Badewanne eingebaut mittel 

WC stehend mittel 
 

 
Fußböden 
(in der besichtigten 
Einheit): 

Zimmer Fußbodenarten 

Wohnräume Parkett, Dielen, Teppich 

Nassräume Fliesen 

   
Küche: Es ist eine Einbauküche mittlerer Qualität vorhanden.  

 

Heizung: Gas-Zentralheizung mit Flachheizkörpern und Thermostatventilen 
 

Besonderheiten: Balkone 

Gesamtbeurteilung: Das Gebäude befindet sich in normal erhaltenem Zustand. 
 

Es ist der Zeitpunkt erreicht, wo sich Teile der Sanierungen/Modernisierungen 
anfangen „aufzubrauchen“. So sind im Bereich der Frontfassade Schäden am Putz 
und am Stuck zu sehen. Hier müsste, solange die Schäden noch gering sind und 
ohne viel Aufwand zu beseitigen wären, Abhilfe geschaffen werden. Dies hat aber 
noch keine Auswirkung auf die Vermietbarkeit und ist im Rahmen einer normalen 
Unterhaltung zu beheben. 
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3 Ermittlung des Verkehrswerts 

3.1 Verfahrenswahl mit Begründung 
Ziel jeder Verkehrswertermittlung ist nach § 194 BauGB ein marktgerechter Preis, der Verkehrswert.  
 
Dieser wird „durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im 
gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der 
sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der 
Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.”  
 
Um einen möglichst marktgerechten Wert zu ermitteln, also einen, der einem realistischen Verkaufspreis 
nahe kommt, müssen die für das zu bewertende Objekt geeigneten Wertermittlungsverfahren ausgewählt 
werden. Können mehrere Verfahren angewendet werden, so erhöht dies die Sicherheit des Ergebnisses. 
 
Welche Verfahren auszuwählen sind, beruht vor allem auf zwei Fragen: 
 
1. Welche Verfahren sind in der Lage, die Preisbildungsmechanismen für dieses Objekt nachzuvollziehen? 
2. Für welche Verfahren stehen die notwendigen Daten aus dem Immobilienmarkt zur Verfügung? 
 

Bodenwertermittlung 
Der Bodenwert wird für gewöhnlich anhand eines Bodenrichtwertes1, gelegentlich auch anhand einzelner 
Vergleichskaufpreise ermittelt. Durch Anpassungen des verwendeten Bodenrichtwerts oder der 
Vergleichskaufpreise gleicht man diese an das zu bewertende Grundstück und dessen Eigenschaften an. 
 
Für die Lage des Bewertungsobjekts liegt ein geeigneter Bodenrichtwert vor. Das Niveau des 
Bodenrichtwertes wurde anhand der Lagequalität mit anderen Richtwerten verglichen und für 
plausibel befunden. Die Bodenwertermittlung wird daher auf dieser Grundlage durchgeführt. 

Ertragswertverfahren 
Mit dem Ertragswertverfahren werden solche bebaute Grundstücke vorrangig bewertet, die üblicherweise 
zur Erzielung von Renditen und weniger zur Eigennutzung verwendet werden. 
 
Das zu bewertende Objekt ist ertragsorientiert zu sehen, daher wird das Ertragswertverfahren 
vorrangig angewendet. 

Vergleichswertverfahren 
Existiert eine ausreichende Anzahl tatsächlicher Verkaufspreise oder ein Vergleichsfaktor2 für 
vergleichbare Objekte, so kann für jede Objektart ein Vergleichswertverfahren durchgeführt werden. 
 
Für das zu bewertende Objekt existiert ein Vergleichsfaktor, daher kann mit diesem ein indirektes 
Vergleichswertverfahren durchgeführt werden. 

                                                      
1 Der Bodenrichtwert ist ein durchschnittlicher Quadratmeterpreis für ähnlich genutzte Grundstücke in einer abgegrenzten Zone. 
2 Zumeist ein durchschnittlicher Quadratmeterpreis für eine bestimmte Objektart. 
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3.2 Bodenwertermittlung 
 

=

=

Angepasster Bodenrichtwert x Grundstücksfläche: 521.630,80 €

Der Bodenwert beträgt rund: 520.000,00 €

Summe der Zu- und Abschläge 24 %

(An Bewertungsstichtag und Grundstückseigenschaften) angepasster Bodenrichtwert: 731,60 €/m²

Eigenschaft Begründung Zu-/Abschlag

GFZ
Umrechnung anhand von Umrechnungskoeffizienten.
Quelle: Berliner Gutachterausschuss, 2004

24 %

Bodenrichtwert am Wertermittlungsstichtag (gerundet): 12.12.2006 590 €/m²

Das Richtwertgrundstück unterscheidet sich vom Bewertungsgrundstück hinsichtlich der Geschossflächenzahl.
Im Folgenden wird diese Eigenschaft des Richtwertgrundstücks mittels Umrechnungskoeffizienten angepasst,
so dass das Richtwertgrundstück und das Bewertungsgrundstück vergleichbar sind.

Bodenrichtwert 01.01.2005 590 €/m²

Bodenrichtwert 01.01.2006 590 €/m²

GFZ 2,0 2,6
Beitrags-/Abgabenzustand frei frei
Flächenart Wohnbaufläche Wohnbaufläche
baureifes Land ja ja
Fläche keine Angabe 713 m²

Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück

 
 



 

 
(Muster)-Gutachten 2006-453  Seite 12 von 21  

 

3.2.1 Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Bodenwertermittlung 
 
Grundstücksfläche 
 
Qualität Fläche Quelle 

baureifes Land 713 m² Kaufvertrag 
    

 
Beitrags- und Abgabenzustand 
 
Das Bewertungsobjekt ist beitrags- und abgabenfrei (siehe Abschnitt 2.4.2.2). 
 
 
Geschossflächenzahl (GFZ) 
 
Es wird die tatsächlich vorhandene GFZ des Grundstücks angesetzt, da die bauplanungsrechtlich mögliche 
GFZ auf dem Grundstück überschritten ist (siehe Abschnitt Bauplanungsrecht). 
 

Grundstücksgröße lt. Grundbuch: 713 m²

Art Wohn- und Nutzfläche rd. Koeffizient* Grundfläche
ges. Gebäude 1.334,28 0,72 1.853,17

Gesamt: 1.853,17

GFZ = Grundfläche = 1.853,17
Grundstücksfläche 713,00

= 2,6

*Quelle:  Die Umrechnungskoeffizienten Wfl/Nfl : GF sind dem  

Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses Berlin 2005/2006 entnommen  
 
 
Bodenrichtwert 
 
Es wurde der vom zuständigen Gutachterausschuss für Grundstückswerte festgestellte Bodenrichtwert 
verwendet. 
 
 
GFZ-Anpassung 
 
Um die Unterschiede in der Bebaubarkeit zu berücksichtigen, wurde eine Anpassung anhand der in der 
Berechnung angegebenen Umrechnungskoeffizienten durchgeführt. 
 

GFZ 2,6 � Faktor = 1,2373 1,2373

GFZ 2,0 � Faktor = 1,0000 1,0000
= rd. 124 %
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3.3  Ertragswertermittlung 
 

-

=

-
=

x
=

+
=

+
=Ertragswert 1.196.804,10 €

Der Ertragswert beträgt rund: 1.200.000 €

Vorläufiger Ertragswert des Grundstücks 1.196.804,10 €

Sonstige besondere wertbeeinflussende Umstände 0,00 €

Ertragswert der baulichen Anlagen (= Ertrag der baulichen Anlagen x Vervielfältiger) 676.804,10 €

Bodenwert (siehe Bodenwertermittlung) 520.000,00 €

Ertrag der baulichen Anlagen (= Reinertrag - Reinertragsanteil des Bodens) 36.260,60 €

Vervielfältiger bei Restnutzungsdauer 35 Jahre 18,665

Jährlicher Reinertrag (= Rohertrag - Bewirtschaftungskosten) 57.060,60 €

Reinertragsanteil des Bodens (= Bodenwert x Liegenschaftszinssatz) 4,00 % 20.800,00 €

Summe 20.279,52 € 20.279,52 €

Verwaltung 6,00 % 77.340,12 € 4.640,41 €

Gewerbe 5,60 €/m² 90,78 m² 508,37 €
Wohnen 10,70 €/m² 1.243,50 m² 13.305,45 €
Instandhaltung

Gewerbe 4,00 % 13.924,44 € 556,98 €
Wohnen 2,00 % 63.415,68 € 1.268,31 €
Mietausfallwagnis
Bewirtschaftungskosten Anteil Bezugsmenge Betrag

Rohertrag 77.340,12 €

Summe 1.334,28 m²
1.160,37 € 13.924,44 €
6.445,01 € 77.340,12 €

Gewerbe 90,78 m² 12,78 €/m²
1.243,50 m² 4,25 €/m²

Fläche Miete/m²Einnahmen
Wohnungen

Miete/mtl Miete/Jahr
5.284,64 € 63.415,68 €
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3.3.1 Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Ertragswertberechnung 
 
Flächen 
 
Die Flächen wurden aus der übergebenen Mieterliste entnommen und anhand folgender 
Vergleichsunterlagen überschlägig plausibilisiert: K 5 
 
Quelle: Eigene Berechnung, Mietenlisten, CD K5 RD / CD 98.1 Rasterdaten der Karte von Berlin 1:5000 von der Senatsverwaltung 
für Bauen, Wohnen und Verkehr 
 
 
Rohertrag 
 
Das Modell des Berliner Gutachterausschusses zur Ableitung des Liegenschaftszinssatzes geht von den 
tatsächlich erzielten Mieten aus. Daher muss der Sachverständige - um der ersten Forderung 
marktkonformer Wertermittlung zu entsprechen, im selben Wertermittlungsmodell zu bleiben - auch in 
dieser Wertermittlung von der tatsächlichen Miete ausgehen. 
 

Pos Wohneinheit
Miet-

änderungs-
datum

Bau-
jahr

Ausstattung

1 Wohnung VH EG rechts 01.05.2000 1900 mit SH, Bad u. IWC 50,86 3,72 189,18 3,72 189,18
2 Wohnung VH 1. OG links 01.08.1986 1900 mit SH, Bad u. IWC 85,32 3,50 298,59 3,50 298,59
3 Wohnung VH 1. OG rechts 01.02.1985 1900 mit SH, Bad u. IWC 149,62 3,13 468,21 3,13 468,21
4 Wohnung VH 2. OG links 15.01.1986 1900 mit SH, Bad u. IWC 93,15 3,55 330,39 3,55 330,39
5 Wohnung VH 2. OG rechts 01.01.1954 1900 mit SH, Bad u. IWC 149,62 3,20 478,22 3,20 478,22
6 Wohnung VH 3. OG links 01.08.1997 1900 mit SH, Bad u. IWC 93,13 4,53 422,07 4,53 422,07
7 Wohnung VH 3. OG rechts 01.02.1983 1900 mit SH, Bad u. IWC 90,00 3,61 325,03 3,61 325,03
8 Wohnung VH DG links 15.09.1974 1990 mit SH, Bad u. IWC 41,21 2,14 88,36 2,14 88,36
9 Wohnung VH DG rechts 01.05.2002 1990 mit SH, Bad u. IWC 54,05 4,35 235,30 4,35 235,30
10 Wohnung VH DG mitte 01.05.1999 1990 mit SH, Bad u. IWC 85,32 6,90 588,92 6,90 588,92
11 Wohnung QG EG links 01.11.2006 1900 mit SH, Bad u. IWC 38,80 4,78 185,40 4,78 185,40
12 Wohnung QG EG rechts 01.01.2001 1900 mit SH, Bad u. IWC 37,95 4,47 169,75 4,47 169,75
13 Wohnung QG 1. OG rechts 01.10.2006 1900 mit SH, Bad u. IWC 41,11 6,42 264,00 6,42 264,00
14 Wohnung QG 2. OG rechts 01.02.2006 1900 mit SH, Bad u. IWC 41,11 5,84 240,00 5,84 240,00
15 Wohnung QG 3. OG links 01.07.1986 1900 mit SH, Bad u. IWC 52,43 4,15 217,69 4,15 217,69
16 Wohnung QG 3. OG rechts 01.04.2005 1900 mit SH, Bad u. IWC 43,50 5,59 243,18 5,59 243,18
17 Wohnung QG DG links 01.12.2006 1990 mit SH, Bad u. IWC 52,43 5,11 267,99 5,11 267,99
18 Wohnung QG DG rechts 01.12.2006 1990 mit SH, Bad u. IWC 43,89 6,21 272,36 6,21 272,36

Staffelmiete -17
Staffelmiete in Spanne

in Spanne
in Spanne

Staffelmiete 6
Staffelmiete in Spanne

in Spanne
Staffelmiete in Spanne

-30
in Spanne

-2
-11

in Spanne
in Spanne

-65

Abweichung
vom

Mietspiegel
[%]

in Spanne
-8
-13

Bemerkung
NKM
Soll

[€/m²]

NKM
Soll
[€]

Lage
Fläche
[m²]

NKM
Ist

[€/m²]

NKM
Ist
[€]

 

Pos Gewerbeeinheit
Miet-

änderungs-
datum

Bau-
jahr

Ausstattung

1 Praxis VH EG links 01.01.2002 1900 90,78 12,78 1.160,37 12,78 1.160,37

Abweichung
vom

Mietspiegel

in Spanne

Bemerkung
NKM
Soll

[€/m²]

NKM
Soll
[€]

Lage
NKM

Ist
[€]

Fläche
[m²]

NKM
Ist

[€/m²]

 

Jahresübersicht

18 Wohnen: 1.243,50

0 0,00
18 1.243,50 4,25 5.284,64 63.415,68

100 % 1.243,50 4,25 5.284,64 63.415,68

1 Gewerbe: 90,78

0 0,00
1 90,78 12,78 1.160,37 13.924,44

100 % 90,78 12,78 1.160,37 13.924,44

Gesamt: 1.334,28 6.445,01 77.340,12 6.445,01 77.340,12

JNK
Soll-Miete

[€]
Soll-Miete

[€/m²]

JNK
Ist-Miete

[€]

Monatl.
Ist-Miete

[€]

Monatl.
Soll-Miete

[€]

Fläche
[m²]

Ist-Miete
[€/m²]

   davon zum Stichtag unvermietet:
   davon zum Stichtag vermietet:

   als dauerhaft vermietbar angesetzt:

   als dauerhaft vermietbar angesetzt:

   davon zum Stichtag unvermietet:
   davon zum Stichtag vermietet:

 
Anmerkung: Es ist nicht ersichtlich, wie das Mietänderungsdatum für die Wohnung Nr. 8 das Jahr 1974 sein 
kann. Der Dachgeschossausbau wird auf das Jahr 1990 geschätzt. Hier liegt offenbar ein Versehen in der 
Mietenliste vor.  
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Die Onlineabfrage des Mietenspiegels ergab folgende Auskunft: 
 

 
 
Die durchschnittliche Wohnmiete liegt bei 4,25 €/m². Diese Miete bewegt sich im unteren 
durchschnittlichen Spannenbereich des Mietenspiegels und ist als nachhaltig anzusehen.  
 

 
 
Die Miete für die Gewerbeeinheit liegt innerhalb der Spannenangaben des Gewerbemietenverzeichnisses 
der IHK, dabei orientiert sich die Miete am oberen Spannenende. Die Miete erscheint somit nachhaltig 
erzielbar. 
 
 
Bewirtschaftungskosten 
 
Die Bewirtschaftungskosten werden nach den Angaben des Berliner Gutachterausschusses bei der 
Ableitung der Liegenschaftszinssätze angesetzt. 
 
Quelle: Gutachterausschuss Berlin 
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Liegenschaftszinssatz 
 
Der Berliner Gutachterausschuss hat 2005 Liegenschaftszinssätze abgeleitet. Diese weisen 
Liegenschaftszinssatzspannen in Abhängigkeit von der Lage und dem Reinertragsanteil aus. Für das 
Bewertungsobjekt ist folgende Spanne angegeben. 
  

Unterer Spannenwert Mittlerer Wert Oberer Spannenwert 
5,9 % 6,4 % 7,0 % 

Quelle: Gutachterausschuss Berlin, veröffentlicht im Amtsblatt von Berlin Nr. 58, Altbauten (Baujahre vor 1919) in guten 
stadträumlichen Wohnlagen der Ortsteile Charlottenburg, Wilmersdorf, Schöneberg und Friedenau 

  
  
Bei diesen Spannenangaben sind keine Korrekturfaktoren zu berücksichtigen. Da seit Ableitung der 
Liegenschaftszinssätze eine deutliche Verbesserung der Marktlage festzustellen ist, wird der anzuwendende 
Liegenschaftszinssatz, ausgehend vom unteren Spannenwert, mit 4,0 % geschätzt.  
 
 
Restnutzungsdauer 
 
Der Berliner Gutachterausschuss hat in seiner Ableitung der Liegenschaftszinssätze vorgegeben, wie die 
Restnutzungsdauer anzusetzen ist. Um der ersten Forderung an marktkonforme Wertermittlung – immer im 
selben Modell zu bleiben – zu entsprechen, wurde die bei der Ableitung der Liegenschaftszinssätze 
angegebene Restnutzungsdauer bei dieser Wertermittlung ebenfalls angesetzt. 
 

Grundwert Zuschlag Zentralheizung Zuschlag Bäder 
25 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 

Quelle: Gutachterausschuss Berlin 

 

 
 
Vervielfältiger 
 
Der Vervielfältiger ist eine Rechengröße des Ertragswertverfahrens und berücksichtigt darin den Umstand, 
dass Erträge einer Immobilie nicht auf einmal sondern erst langfristig erbracht werden und daher 
Zinsaspekten und Inflation unterliegen. Der Vervielfältiger bestimmt sich anhand des angesetzten 
Liegenschaftszinssatzes und der verwendeten Restnutzungsdauer und erfolgt nach der in Anlage 1 (zu § 16, 
Abs. 3) der WertV festgelegten Formel. 
 
 
Sonstige besondere wertbeeinflussende Umstände 
 
Beim Bewertungsobjekt sind keine besonderen wertbeeinflussenden Umstände vorhanden.  
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3.4 Vergleichsfaktorverfahren 
 

x =

x =

x =

38,751. regionale Wohn- und Verkehrslage, Verfügbarkeit

2. Grundrissgestaltung und Ausstattung der Wohnungen 90 20 18,00

155 25

Mittelwert aller Vergleichspreise 735 €/m² GF

Bewertungskriterium Wertung Wichtung Wert

12,50

4. Bauweise und Zustand von Gebäude und Wohnungen 90 20 18,00

3. Vermietungszustand, erzielte Kaltmiete, Mietvertrags-gestaltung 
(Netto-Mietverträge)

50 25

10,00

Wert:  (100 = Mittelwert aller Kaufpreise) 97,25

5. Stellplätze, Werbeflächen, weitere Grundstücksteile 100 10

715 €/m²

Objektgröße: 1.853,17 m² 715 €/m² 1.325.017 €

Mittelwert aller Vergleichspreise: 735 €/m² 97,25

Der Vergleichsfaktorwert beträgt rund: 1.460.000 €

Zeitliche Anpassung: 1,10 1.325.017 € 1.457.519 €
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3.4.1 Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Vergleichswertberechnung 
 

Unterer
Spannenwert

Mittelwert aller Kauffälle
Oberer 

Spannenwert

300 €/m² 735 €/m² 1.560 €/m²

Prozentpunkte

Einstufung innerhalb dieser Kategorie: überdurchschnittlich 30

Verkehrsanbindung: gut 25

155

Prozentpunkte

Grundriss: durchschnittlich 0

Ausstattung: leicht unterdurchschnittlich -10

90

Prozentpunkte

Vermietungszustand: durchschnittlich 0

Erzielte Nettokaltmiete: stark unterdurchschnittlich -50

Mietvertragsgestaltung: durchschnittlich 0

50

Prozentpunkte

Bauweise: durchschnittlich 0

Zustand: leicht unterdurchschnittlich -10

90

Prozentpunkte

Stellplätze: keine 0

Werbeflächen: keine 0

Grundstücksanteile: durchschnittlich 0

100

Einstufung

Einstufung

Stellplätze, Werbeflächen, weitere Grundstücksteile

MEHRFAMILIENHAUS / WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS

Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche Kaufpreise für bestimmte Objektarten.
Diese werden vom zuständigen Gutachterausschuss für Grundstückswerte aus seiner Kaufpreissammlung ermittelt.

Regionale Wohn- und Verkehrslage

Der Mittelwert aller Kauffälle wurde verwendet und anhand von fünf bestimmenden Merkmalen so umgerechnet,
dass er möglichst zutreffend den Eigenschaften des Bewertungsobjekts entspricht.

Quelle: Marktbericht 2005, 
Gutachterausschuss Berlin, Wohn- 
und Geschäftshäuser, Altbauten bis 
1918, Komfortausstattung, Berlin-
West, CB, SB, ST, WD, ZD

Einstufung

Grundrissgestaltung und Ausstattung der Wohnungen

Bauweise und Zustand von Gebäude und Wohnungen

Vermietungszustand, erzielte Nettokaltmiete und Mietvertragsgestaltung

Einstufung

Einstufung
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3.5 Verkehrswertableitung aus den Verfahrensergebnissen  
 

Gewicht Verfahrenswert
x = x =
x = x =

Summen:

Summe der gewichteten Werte:
Summe der Gewichte:

Das gewogene Ergebnis beträgt zum Wertermittlungsstichtag rund:

Da mehrere Wertermittlungsverfahren herangezogen wurden, ist der Verkehrswert gemäß§ 7 Wertermittlungsverordnungaus den
Ergebnissen dieser Verfahren unter Würdigung (d.h. Gewichtung) deren Aussagefähigkeit abzuleiten.

1.225.000,00 €

0,1
1,0

1.460.000 €

Begründung

vorrangig ertragsorientiert
Vergleichspreise wirken preisbildend

…wird im Folgenden die jeweilige Aussagefähigkeit der ermittelten Verfahrenswerte eingeschätzt und daraus ein gewichtetes Mittel 
gebildet.

Gewichtung1. Objektart:
1,0

1.460.000 €
1.200.000 €Ertragswert:

Vergleichswert auf Basis von Vergleichsfaktoren:

Ertragswert:
Begründung

2. Für welche Verfahren stehen die notwendigen Daten aus dem Immobilienmarkt zur Verfügung?

Anhand der in der Verfahrenswahl dargelegten Auswahlkriterien… 

1. Welche Verfahren vollziehen die Preisbildungsmechanismen für dieses Objekt nach?

1,0
Vergleichsfaktorwert: 0,1

Vergleichsfaktorwert: 1,0

1.346.000 €
1,10

1.223.636 €=

Gewichtung
sichere Mieten, örtlicher Liegenschaftszinssatz
zu große Spannen, keine Umrechnungsfaktoren vorhanden

1,0
Gewichteter Wert

1,00 1.200.000 €
Daten

Vergleichsfaktorwert:
Ertragswert:

2. Datenqualität:
Ertragswert:

Ergebnis: Objektart

1,10
0,101,0

1.346.000 €
146.000 €

1.200.000 €
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3.6 Zusammenfassung und Verkehrswert 
 

 

Beim Bewertungsobjekt handelt es sich um ein Wohn- und Geschäftshaus mit 
1.334,28 m² Wohn-/Nutzfläche. 

Der Verkehrswert für das Grundstück Anlagenstraße 16 in 10001 Berlin wird zum 
Wertermittlungsstichtag 12.12.2006 mit rd. 

1.225.000,00 € 
ermittelt. 

 
 
 
 
Vorstehendes Gutachten habe ich aufgrund eingehender Besichtigung des Objektes und genauer Prüfung 
der Verhältnisse nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Zu den Beteiligten besteht keinerlei 
persönliche und wirtschaftliche Bindung. Am Ergebnis des Gutachtens habe ich kein persönliches 
Interesse. 
 
Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungsgründe 
entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen 
Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. 
 
 
Berlin, den 21.12.2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mirko Otto 
Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) 

 
von der Industrie- und Handelskammer zu Berlin 
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für 
die Bewertung bebauter und unbebauter Grundstücke 
 
zertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertung 
(WF-Zert), Schwerpunkt Verkehrs-/Marktwertermittlung 
einschließlich Bewertungen für finanzwirtschaftliche 
Zwecke (Personalzertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 
17024) Zert.-Nr. 0102-004 
 
Immobilien-Sachverständiger (EBS/BIIS) 
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5 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 
 
BauGB: Baugesetzbuch i. d. F. der Bekanntmachung vom 23.9.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 5.9.2006 (BGBl. I S. 2098) m.W.v. 12.9.2006 
 

BauNVO: Baunutzungsverordnung - Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke vom 23. Januar 1990 (BGBl. I 
1990 S. 132), zuletzt geändert durch Art. 3 des Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetzes vom 22. 
April 1993 (BGBl. I 1993 S. 466) 
 

WertV: Wertermittlungsverordnung vom 06. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2209), zuletzt geändert durch Artikel 3 
BauROG vom 18. August 1997 (BGBl. I S. 2081) 
 

WertR:  Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) von Grundstücken in der Fassung vom 19. Juli 
2002 (BAnz Nr. 238a vom 20. Dez. 2002) 
 

BGB: Bürgerliches Gesetzbuch vom 18. August 1896 (RGBl. S. 195), Neufassung des Bürgerlichen Gesetzbuches vom 
2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 24. August 2002 (BGBl. I S. 
3412), Berichtigung der Bekanntmachung der Neufassung des Bürgerlichen Gesetzbuchs vom 22. Mai 2003 
(BGBl. I S. 738) 

 

6 Haftungsausschluss 
a) Der Auftragnehmer haftet grundsätzlich nicht nur gegenüber dem Auftraggeber, sondern auch gegenüber Dritten. Das 

beauftragte Gutachten ist jedoch nur für den angegebenen Zweck bestimmt, was seinen Schutzbereich darauf begrenzt. Eine 
darüber hinausgehende Verwendung bedarf schriftlicher Zustimmung des Auftragnehmers. 

b) Haftungsansprüche des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit 
nachstehend nichts anderes vereinbart ist. 

c) Haftet der Auftragnehmer wegen eines schuldhaften Verstoßes gegen die Sachverständigenpflichten oder aus sonstiger 
schuldhafter Verletzung seiner Vertragspflichten, hat er die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Schäden in vollem 
Umfang zu ersetzen. 

d) Im Übrigen wird die Haftung für Schäden aus fahrlässiger Pflichtverletzung ausgeschlossen. Das gilt nicht für die Verletzung 
ausdrücklich versprochener oder zentraler Vertragspflichten (sog. Kardinalpflichten) sowie für die Verletzung von Leben, 
Körper und Gesundheit. Die Haftungsbeschränkung gilt auch dann nicht, wenn der Auftragnehmer für den eingetretenen 
Schaden Versicherungsschutz in Anspruch nehmen kann. 

e) Soweit die Haftung für schuldhafte Pflichtverletzung ausgeschlossen ist, gilt dies auch für schuldhaftes Fehlverhalten bei 
Angestellten, Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers. 

 
© Urheberrechtsschutz. Alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck 
bestimmt. Eine Vervielfältigung oder eine Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet. 
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Keller Keller 

  
Keller Mieterkeller 
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Hauseingang Wohnungseingang 
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Bad 

(beispielhaft) 
Küche 

(beispielhaft) 

  
Zimmer 

(beispielhaft) 
Detailansicht 

Fenster 

  
Dachboden Dachboden 

 
 


